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Der u. a. für Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus der DSGVO zuständige VI. Zivilsenat hat in dem sog. Scraping-Komplex

(vgl. hierzu insgesamt BGH PM Nr. 115/24) das Revisionsverfahren VI ZR 10/24 zum Leitentscheidungsverfahren bestimmt

(BGH, PM Nr. 206/2024 vom 31.10.2024). Nach der durch das Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beim

BGH vom 24.10.2024 (BGBl. I Nr. 328) neu geschaffenen Vorschrift des § 552b ZPO kann der BGH ein bei ihm anhängiges Revi-

sionsverfahren zum Leitentscheidungsverfahren bestimmen, wenn die Revision Rechtsfragen aufwirft, deren Entscheidung für

eine Vielzahl von Verfahren von Bedeutung ist. Mit der Bestimmung zum Leitentscheidungsverfahren ist eine Entscheidung

über die Rechtsfragen auch dann zu treffen, wenn eine inhaltliche Entscheidung über die Revision aus prozessualen Gründen

nicht mehr ergehen kann. Damit soll eine zügige höchstrichterliche Klärung trotz der Rücknahme von Revisionen aus prozess-

taktischen Gründen oder aufgrund eines Vergleichs ermöglicht werden. Das zum Leitentscheidungsverfahren bestimmte Revi-

sionsverfahren VI ZR 10/24 wirft die Rechtsfragen auf, (1) ob in der von der Beklagten bei Implementierung der sog. Kontakt-

Import-Funktion vorgenommenen Standardvoreinstellung auf „alle“ ein Verstoß der Beklagten gegen die Datenschutz-Grund-

verordnung i. S. d. Art. 82 Abs. 1 DSGVO liegt, (2) ob der bloße Verlust der Kontrolle über die gescrapten und nunmehr mit der

Mobiltelefonnummer des jeweiligen Betroffenen verknüpften Daten geeignet ist, einen immateriellen Schaden i. S. d. Art. 82

Abs. 1 DSGVO zu begründen, (3) wie in einem solchen Fall der Schaden zu bemessen wäre, (4) welche Anforderungen an die

Substantiierung einer Schadensersatzklage nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO zu stellen sind, (5) ob die bloße Möglichkeit des Eintritts

künftiger Schäden ausreicht, um ein Feststellungsinteresse i. S. d. § 256 Abs. 1 ZPO zu begründen und (6) ob die vom Kläger

gestellten Unterlassungsanträge dem Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO genügen. Diese Rechtsfragen seien für

eine Vielzahl beim BGH und in den Tatsacheninstanzen anhängiger, in wesentlichen Teilen gleichgearteter Verfahren von Be-

deutung. Diese Verfahren können nunmehr grundsätzlich bis zur Erledigung des Leitentscheidungsverfahrens ausgesetzt wer-

den. In zwei zunächst zur Verhandlung am 8.10.2024 vorgesehenen Verfahren sind die Revisionen von den Klägern kurzfristig

vor dem Termin zurückgenommen worden (vgl. BGH PM Nr. 190/24). Für den 11.11.2024 ist Termin zur mündlichen Verhand-

lung in dem nunmehr zum Leitentscheidungsverfahren bestimmten Revisionsverfahren VI ZR 10/24 anberaumt (vgl. BGH PM

Nr. 195/24). In dem weiteren für den 11.11.2024 terminierten Verfahren VI ZR 186/24 ist die Revision zwischenzeitlich ebenfalls

zurückgenommen worden. Vgl. hierzu auch den Ls.-Abdruck der Entscheidung VI ZR 10/24 in diesem Wochenüberblick auf

S. 2626 sowie Vanetta/Vogt, BB Die Erste Seite (in diesem Heft).

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Manhattan Bridge

a) Die unionsrechtlichen Grundsätze der Haf-

tung von Video-Sharing- und Sharehosting-

Plattformen für eine öffentliche Wiedergabe ur-

heberrechtlich geschützter Werke (vgl. EuGH,

Urteil vom 22. Juni 2021 – C-682/18 und C-683/

18, GRUR 2021, 1054 = WRP 2021, 1019 – You-

Tube und Cyando; BGH, Urteil vom 2. Juni

2022 – I ZR 53/17, BGHZ 233, 373 [juris

Rn. 17 f.] – uploaded II; BGH, Urteil vom 2. Juni

2022 – I ZR 140/15, BGHZ 234, 56 [juris

Rn. 70 f.] – Youtube II) sind auf die Haftung von

Online-Marktplätzen übertragbar.

b) Der Betreiber eines Online-Marktplatzes

ist – wie der einer Video-Sharing- und Share-

hosting-Plattform – grundsätzlich verpflichtet,

nach einem klaren Hinweis auf eine Rechtsver-

letzung die dort eingestellten Angebote im

Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zu-

mutbaren auf gleichartige Verletzungen zu

überprüfen und rechtsverletzende Inhalte zu

sperren oder zu löschen. Bei Übertragung der

für Video-Sharing- und Sharehosting-Plattfor-

men geltenden Rechtsprechung muss den Be-

sonderheiten von Online-Marktplätzen jedoch

Rechnung getragen werden. Soweit nicht der

angebotene Gegenstand selbst urheberrechts-

verletzend ist, sondern das Angebot lediglich

in einer urheberrechtsverletzenden Weise prä-

sentiert wird, erstreckt sich die Prüfungspflicht

des Plattformbetreibers im Regelfall allein auf

gleichartig präsentierte Angebote, nicht aber

auf jegliche Darstellungen des urheberrechtlich

geschützten Werks.

c) Die Grundsätze der Haftung von Plattformen

für eine öffentliche Wiedergabe urheberrecht-

lich geschützter Werke sind nicht auf eine Ver-

vielfältigung eines urheberrechtlich geschützten

Werks auf den Servern einer solchen Plattform

übertragbar. Es verbleibt insoweit bei einer Haf-

tung nach den strafrechtlichen Grundsätzen der

Täterschaft und Teilnahme.

BGH, Urteil vom 23.10.2024 – I ZR 112/23
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-2625-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Coffee

a) Eine wirksame Einwilligung in einen Eingriff in

Urheberrechte setztnicht voraus,dassdieEinwilli-

gung gegenüber demjenigen erklärt wird, der in

Urheberrechte eingreift. Ausreichend ist vielmehr

ein Verhalten des Berechtigten, demaus der Sicht

einesobjektivenDrittendieBedeutungzukommt,

dassderBerechtigtedenEingriffgestattet.

b) Vertreibt ein Fotograf eine vom ihm angefer-

tigte Fotografie ohne Einschränkungen und ins-

besondere ohne einen Rechtevorbehalt oder

eine Urheberbezeichnung als Fototapete, liegt

eine (schlichte) konkludente Einwilligung in alle

Nutzungshandlungen vor, die nach den Umstän-

den üblicherweise zu erwarten sind (Fortfüh-

rung von BGH, Urteil vom 29. April 2010 – I ZR

69/08, BGHZ 185, 291 [= WRP 2010, 916] – Vor-

schaubilder I).

c) Zu den nach den Umständen üblicherweise

zu erwartenden Nutzungen einer Fototapete ge-

hören die Vervielfältigung in Form der Fertigung

von Fotografien der mit der Fototapete ausge-

statteten Räume sowie die öffentliche Zugäng-

lichmachung dieser Fotografien im Internet

durch die Nutzungsberechtigten der Räume

selbst sowie durch die von ihnen beauftragten

Dienstleister wie beispielsweise Ersteller von In-

ternetseiten oder mit dem Verkauf oder der Ver-

mietung der Räume betraute Makler. Die

(schlichte) Einwilligung erstreckt sich insoweit

nicht nur auf die öffentliche Zugänglichma-

chung der Fotografien durch den Dienstleister,

die unmittelbar der Erfüllung seines Auftrags

dient, sondern umfasst die öffentliche Zugäng-

lichmachung auf Internetseiten des Dienst-

leisters zum Zwecke der Eigenwerbung wie bei-

spielsweise in Hinweisen auf Referenzprojekte.

d) Die Grundsätze der konkludenten Einwilli-

gung und die Schrankenbestimmung des unwe-

sentlichen Beiwerks gemäß § 57 UrhG sind ne-

beneinander anwendbar.

e) In dem Umstand, dass ein Fotograf auf seiner

als Fototapete vertriebenen Fotografie keine Ur-
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